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Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Abkommen zwischen der 
Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika über Wein

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Verordnung Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die 
gemeinsame Marktorganisation für Wein,

– in Kenntnis des von der Europäischen Union  und den Vereinigten Staaten am 
14. September 2005 paraphierten bilateralen Abkommens über den Handel mit Wein,

– unter Hinweis auf das Kapitel Landwirtschaft in den laufenden Verhandlungen im 
Rahmen der Welthandelsorganisation,

– gestützt auf Artikel 103 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass dieses erste Abkommen zwischen der EU und den Vereinigten 
Staaten, das nach zwei Jahrzehnten ergebnisloser Verhandlungen geschlossen wird, nur 
eine sehr beschränkte Tragweite hat und die Gesamtheit der den bilateralen Weinhandel 
betreffenden Fragen, die Gegenstand einer zweiten Abkommensphase sein werden, nicht 
zufriedenstellend behandelt,

B. in der Erwägung, dass dieses bilaterale Abkommen noch ratifiziert werden muss, und 
zwar insbesondere vom Kongress der Vereinten Nationen,

C. in der Erwägung, dass die vorbehaltlose gegenseitige Anerkennung der önologischen 
Verfahren verheerende Auswirkungen auf die europäische Weinindustrie haben wird, 

D. in der Erwägung, dass die Frage des Schutzes der geographischen 
Ursprungsbezeichnungen weiterhin auf der Tagesordnung für künftige Verhandlungen 
stehen wird und dass künftige Einschränkungen für die Verwendung geographischer 
Angaben der Gemeinschaft durch Erzeuger in den USA nicht für Personen oder ihre 
Rechtsnachfolger gelten werden, die eine geographische Angabe der Gemeinschaft bereits 
vor dem in diesem Abkommen festgelegten Zeitpunkt verwendet haben, 

E. in der Erwägung, dass die Vereinigten Staaten den Schutz der Weine mit 
Ursprungsbezeichnung nicht zulassen und diese Weine auf ihren Binnenmärkten lediglich 
als Erzeugnisse mit semigenerischen Angaben betrachten,

F. angesichts der Krisensituation, in der sich bestimmte europäische Regionen auf Grund der 
verringerten Nachfrage und der Zunahme der Einfuhren aus Drittländern sowie der in 
einigen europäischen Regionen erfolgten Umstrukturierungen befinden,

G. in der Erwägung, dass die Mehrheit der Weine mit Ursprungsbezeichnung mit Hilfe von 
aufwändigen traditionellen Verfahren und unter Einhaltung von Qualitätsparametern 
erzeugt werden und dass diese Verfahren nicht mit den industriellen Verfahren verglichen 
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werden können, die für die Erzeugung der amerikanischen Weine verwendet werden, die 
neben den Weinen mit europäischen Ursprungsbezeichnungen auf dem Markt angeboten 
werden,

1. begrüßt das einschlägige Abkommen, das nach zwanzigjährigen Verhandlungen zustande 
gekommen ist, bringt aber gleichzeitig seine Enttäuschung über die unzureichenden 
Ergebnisse dieser ersten Verhandlungsphase zum Ausdruck, auf die die Landwirte und die 
europäische Weinindustrie mit Skepsis reagieren;

2. fordert die Kommission auf, in der nächsten Verhandlungsphase alle notwendigen 
Maßnahmen  zu ergreifen, um den Schutz der Erzeugnisse zu gewährleisten, die auf dem 
Markt der USA nur als semigenerisch gelten;

3. bekräftigt die Notwendigkeit eines bilateralen Abkommens zwischen der EU und den 
Vereinigten Staaten über den Handel mit Wein und hofft, dass die nächste 
Verhandlungsphase zu zufrieden stellenden Ergebnissen für die traditionelle Erzeugung 
und die Qualität unserer Weine führen wird;

4. fordert die Kommission auf, die im Abkommen mit den Vereinigten Staaten vorgesehene 
Einleitung der nächsten Verhandlungsphase zu beschleunigen, um die Anerkennung der in 
seinem Anhang II enthaltenen 17 Bezeichnungen zu erreichen, damit alle europäischen 
Ursprungsbezeichnungen für Wein in kürzester Zeit von den amerikanischen Behörden 
auf ihrem Markt ordnungsgemäß geschützt werden;

5. appelliert an die Europäische Kommission, die Gespräche im Rahmen der WTO-
Verhandlungen über die Erstellung eines Verzeichnisses von auf internationaler Ebene 
anerkannten geographischen Angaben zu intensivieren und dieses Ziel in ihre wichtigsten 
Prioritäten im Rahmen der multilateralen Agrarverhandlungen aufzunehmen;

6. bittet die Europäische Kommission eindringlich, auf internationaler Ebene stattfindende 
Verhandlungen über eine verbindliche Definition von Wein, die die Entwicklung 
bestimmter önologischer Praktiken bremst, zu fördern, um die in der Europäischen Union 
mit Blick auf die Qualität unternommenen Anstrengungen zu schützen und einen 
unlauteren Wettbewerb zum Nachteil der Erzeuger in der Gemeinschaft sowie 
Marktungleichgewichte zu vermeiden;

7. hält es für unerlässlich, die Stützungsmaßnahmen der Gemeinschaft für die Verbesserung 
und die Förderung der Qualität der Gemeinschaftserzeugungen im Rahmen der nächsten 
Reform der gemeinsamen Marktorganisation zu verstärken, um der zunehmenden 
Konkurrenz durch Drittländer standhalten zu können;

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung zusammen mit den Namen der 
Unterzeichner dem Rat, der Kommission und den Mitgliedstaaten zu übermitteln.


